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ABSCHNITT 1

Zersetzungsprodukte. : Zu den Zerfallsprodukten kÃ¶nnen die folgenden Materialien gehÃ¶ren: Kohlendioxid. Kohlenmonoxid halogenierte Verbindungen. 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 77KB Größe
 6 Downloads
 526 Ansichten






 Kommentar


























Seite:1/13



Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010



SICHERHEITSDATENBLATT ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 1.1 Produktidentifikator Produktname



:



CELAFLOR Mäuse-Getreideköder



Produktcode Produktbeschreibung Spezifikationsnummer Produkttyp Artikelnummer Zulassungsnummer



: : : : : :



S17321 Rodentizid 300000004932 Getreideköder 7529 DE-00002238-0002-14



1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird Empfohlene Verwendung und Einschränkungen



:



Zur Verwendung als Rodentizid



1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt Scotts Celaflor GmbH Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 30 Mainz, 55130 Deutschland Email-Adresse [email protected] 1.4 Notrufnummer Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum 24 h Notrufnummer +49 (0) 800 14 74 74 1 Nicht-Notfall-Rufnummern +49 (0)1805 780300 (DE: 0,14 € min aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)



ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs Produktdefinition



:



Gemisch



Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Chronisch gewässergefährdend der Kategorie 1, H410 Version:



1.0



Ausgabedatum/ Überarbeitungsdatum:



20.01.2017



Datum der letzten Ausgabe:



00.00.0000
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Inhaltsstoffe mit nicht bekannter Toxizität Inhaltsstoffe mit nicht bekannter Ökotoxizität



: :



Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen R- und H-Sätze. Siehe Abschnitt 11 für detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen. 2.2 Kennzeichnungselemente Gefahrenpiktogramm



:



GHS09



Signalwort



:



Achtung H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



Gefahrenhinweise



Allgemein



:



P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Prävention



:



P264 - Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P270 - Bei Gebrauch nicht essen, trinken, rauschen. P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.



Reaktion



:



P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen.



Lagerung



:



Nicht anwendbar.



Entsorgung



:



P501 - Inhalt/Behälter gemäß lokaler/nationaler Bestimmungen einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.



Ergänzende Kennzeichnungselemente Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse



:



Nicht anwendbar.



:



Nicht anwendbar.



Spezielle Verpackungsanforderungen Mit kindergesicherten Verschlüssen auszustattende Behälter Tastbarer Warnhinweis



:



Nicht anwendbar.



:



Nicht anwendbar.



:



Nicht anwendbar.



2.3 Sonstige Gefahren Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII



Version:



1.0



Ausgabedatum/ Überarbeitungsdatum:



20.01.2017



Datum der letzten Ausgabe:



00.00.0000
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Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen



:



Nicht anwendbar.



:



Keine bekannt.



ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen Stoff/Zubereitung



Name des Produkts / Inhaltsstoffs Chloralose (INN)



:



Gemisch



Identifikatoren EG:240-016-7 CAS : 15879-93-3



Gew. %



Einstufung



3 - 5000 mg/kg bw 341 mg/kg bw



Schlussfolgerung / Zusammenfassung



:



-



Nicht verfügbar.



Schätzungen akuter Toxizität Nicht verfügbar. Reizung/Verätzung Schlussfolgerung / Zusammenfassung Haut : Augen : Respiratorisch :



Leichte Reizung, reversibel. Leichte Reizung, reversibel. Nicht verfügbar.



Sensibilisierung Schlussfolgerung / Zusammenfassung Haut : Respiratorisch :



Nicht sensibilisierend. Nicht verfügbar.



Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Nicht verfügbar. Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition



Version:



1.0



Ausgabedatum/ Überarbeitungsdatum:



20.01.2017



Datum der letzten Ausgabe:



00.00.0000
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Nicht verfügbar. Aspirationsgefahr Nicht verfügbar. Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen



:



Nicht verfügbar.



Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit Augenkontakt Einatmen Hautkontakt Verschlucken



: : : :



Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.



Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften Augenkontakt Einatmen Hautkontakt Verschlucken



: : : :



Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten.



Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition Kurzzeitexposition Mögliche sofortige Auswirkungen Mögliche verzögerte Auswirkungen



: :



Nicht verfügbar. Nicht verfügbar.



: :



Nicht verfügbar. Nicht verfügbar.



Langzeitexposition Mögliche sofortige Auswirkungen Mögliche verzögerte Auswirkungen



Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit Schlussfolgerung / Zusammenfassung



:



Nicht verfügbar.



Allgemein Karzinogenität Mutagenität Teratogenität Auswirkungen auf die Entwicklung Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit



: : : : :



Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.



:



Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.



ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 12.1 Toxizität Name des Produkts / Inhaltsstoffs Chloralose



Version:



1.0



Resultat



Spezies



EC50(48h) = 0,027 mg/L



Daphnia magna



Ausgabedatum/ Überarbeitungsdatum:



20.01.2017



Datum der letzten Ausgabe:



00.00.0000



Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010 Seite:10/13 Celaflor Mäuse-Getreideköder



ErC50(72h) = 0,52 mg/L LC50 (96h) = 2,4 mg/L Schlussfolgerung / Zusammenfassung : M –Faktor: M=10



Grünalge Regenbogenforelle



CAS Nr. 15879-93-3



12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Schlussfolgerung / Zusammenfassung



:



Chloralose: Nicht schnell abbaubar.



12.3 Bioakkumulationspotenzial Name des Produkts / Inhaltsstoffs Chloralose (INN)



Log Kow 0,85



BCF -



Potential



12.4 Mobilität im Boden Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (KOC) Mobilität



:



Nicht verfügbar.



:



Nicht verfügbar.



12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung PBT



:



vPvB



:



12.6 Andere schädliche Wirkungen



:



P: Nicht verfügbar. B: Nicht verfügbar. T: Nicht verfügbar. vP: Nicht verfügbar. vB: Nicht verfügbar. Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.



ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden. 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung Produkt Entsorgungsmethoden



:



Gefährliche Abfälle



:



Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten außer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 91/689/EWG zu betrachten.



Verpackung Entsorgungsmethoden



Version:



1.0



:



Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.



Ausgabedatum/ Überarbeitungsdatum:



20.01.2017



Datum der letzten Ausgabe:



00.00.0000
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Besondere Vorsichtsmaßnahmen



:



Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.



ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport ADR/RID



ADN



IMDG



IATA



14.1 UNNummer



-



-



-



-



14.2 Ordnungsgemäße UNVersandbezeichnung 14.3 Transportgefahrenklassen



Nicht als gefährlich eingestuft



Nicht als gefährlich eingestuft



Nicht als gefährlich eingestuft



Nicht als gefährlich eingestuft



Nicht verfügbar.



Nicht verfügbar.



Nicht verfügbar.



Nicht verfügbar.



14.4 Verpackungsgruppe 14.5. Umweltgefahren



-



-



-



-



Nein.



Nein.



Nein.



Nein.



Zusätzliche Informationen 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender



:



Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.’



14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBCCode Nicht verfügbar.



ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe Besonders besorgniserregende Stoffe Karzinogen: Nicht gelistet Mutagen: Nicht gelistet Fortpflanzungsgefährdend: Nicht gelistet PBT: Nicht gelistet vPvB: Nicht gelistet Sonstige EU-Bestimmungen Europäisches Inventar Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU) -



Version:



1.0



: :



Nicht bestimmt. Nicht gelistet



Ausgabedatum/ Überarbeitungsdatum:



20.01.2017



Datum der letzten Ausgabe:
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Luft Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU) Wasser Aerosolpackungen AOX



:



Nicht gelistet



: :



Nicht anwendbar. Das Produkt enthält organisch gebundene Halogene und kann zum AOX-Wert im Abwasser beitragen.



Seveso-III-Richtlinie (Richtlinie 2012/18/EU). Dieses Produkt fällt nicht unter die Seveso III Richtlinie (Richtlinie 2012/18/EU). Nationale Vorschriften Störfallverordnung Wassergefährdungsklasse Verweis auf Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) Technische Anleitung Luft



:



Nicht verfügbar. WGK 2, Anhang Nr. 4 Schutzmaßnahmen gemäß TRGS 500 einhalten Lagerklasse gemäß TRGS 510: 11 Nummer 5.2.1: 100 %



:



Nicht gelistet



:



Nicht gelistet



:



Nicht gelistet



:



Das Gemisch wurde keiner Sicherheitsbeurteilung unterzogen.



: :



Internationale Vorschriften Chemiewaffenübereinkommen, Liste-I-Chemikalien Chemiewaffenübereinkommen, Liste-II-Chemikalien Chemiewaffenübereinkommen, Liste-III-Chemikalien 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung



ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben Abkürzungen und Akronyme



:



ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße ATE = Schätzwert akute Toxizität CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008] DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis IATA = Internationaler Luftverkehrsverband PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration RID = Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter RRN = REACH Registriernummer PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar



Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS) Einstufung H410, chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 Volltext der abgekürzten H-Sätze Version:



1.0



:



Begründung Rechenmethode



H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.



Ausgabedatum/ Überarbeitungsdatum:
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H301 Giftig bei Verschlucken. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]



:



Akut Tox. Kat. 4, H332: AKUTE TOXIZITÄT: EINATMEN - Kategorie 4 Akut Tox. Kat. 3, H301: AKUTE TOXIZITÄT: Verschlucken - Kategorie 3 STOT einm. Kat 3, H336: Spezifische ZIELORGAN-TOXITZITÄT bei einmaliger Aufnahme, Kategorie 3 Aqu. chron. Kat. 1, H410: CHRONISCHE GEWÄSSERGEFÄHRDUNG, Kategorie 1



Druckdatum Ausgabedatum/ Überarbeitungsdatum Datum der letzten Ausgabe Version Erstellt durch



: :



20.01.2017 20.01.2017



: : :



00.00.0000 1.0 NWEINHAEUPL



Hinweis für den Leser Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte Hersteller noch seine Tochtergesellschaften übernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der Korrektheit oder Vollständigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgültige Feststellung der Eignung der einzelnen Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenders. Alle Materialien können unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind hierin zwar bestimmte Risiken beschrieben, jedoch können wir nicht garantieren, dass es sich dabei um die einzigen möglichen Risiken handelt.



Version:



1.0



Ausgabedatum/ Überarbeitungsdatum:



20.01.2017



Datum der letzten Ausgabe:



00.00.0000
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ABSCHNITT 1 

Nicht-Notfall-Rufnummern : +49 (0)1805 .... Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. ... kann eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den.
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ABSCHNITT 1 

Wilhelm-Theodor-RÃ¶mheld-StraÃŸe 30. Mainz, 55130. Deutschland ..... Faseriger Feststoff. Farbe : Braun. Geruch : schwach, fast geruchlos. Dichte : pH-Wert :.
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ABSCHNITT 1 

Nicht-Notfall-Rufnummern. +49 (0)1805 780300 (DE: 0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, max . ... H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. .... eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen. ... Siehe Abschn
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ABSCHNITT 1 

29.05.2017 - Das Produkt ist gemÃ¤ÃŸ Richtlinie 1999/45/EG und ihren AnhÃ¤ngen nicht als ..... Leere BehÃ¤lter und Auskleidungen kÃ¶nnen ProduktrÃ¼ckstÃ¤nde.
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ABSCHNITT 1 

29.05.2017 - Das Produkt ist gemÃ¤ss Richtlinie 1999/45/EG und ihren AnhÃ¤ngen nicht als ..... Leere BehÃ¤lter und Auskleidungen kÃ¶nnen ProduktrÃ¼ckstÃ¤nde.
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ABSCHNITT 1 

... und darf nicht in GewÃ¤sser,. Kanalisation oder Abfluss gelangen. ... 6.3 Methoden und Material fÃ¼r RÃ¼ckhaltung und Reinigung. Kleine freigesetzte Menge.
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ABSCHNITT 1 

+49 (0)1805 780300 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, max. ... Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig .... (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). ... Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfall
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Meldeergebnis - 1. Abschnitt 

Tobias Vicenti. 1999. Berliner Schwimmverband. 00:32,94. 4. Marius Zobel .... 1999. 1. Dresdener Schwimmgemeinschaft. 00:28,10. 6. Annabell Oertel. 1999.
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Trixo ABSCHNITT 1 

01.06.2015 - Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird. Verwendung des Stoffs/des ...










 


[image: alt]





Meldeergebnis - 1. Abschnitt 

Paul Schmidt. 2001. Dresdner Delphine. 00:39,36. 8 .... Nicole Schmid. 2000. SVV Plauen. 00:34,22. Lauf 5 ... Julia Richter. 1999. Dresdner Delphine. 00:29,76.
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ungefÃ¤rbt ABSCHNITT 1: Bezeichnung 

30.01.2017 - Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird. Verwendung des Stoffs/des ...
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Helizyme ABSCHNITT 1 - Clewing & Partner 

01.06.2015 - Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird. Verwendung des Stoffs/des ...
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ABSCHNITT 16 

H410 (M=100). [1][2]. Typ. [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefÃ¤hrdend oder umweltgefÃ¤hrlich. [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert. Siehe Abschnitt 16 fÃ¼r ...
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ABSCHNITT 13 

[PDF]ABSCHNITT 13https://yubau-prod.s3.amazonaws.com/.../3017_sicherheitsdatenblatt20170529-19-u6...Im CacheEthanol. EG:200-578-6. CAS: 64-17-5. 15 - 
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Atempo Kupfer-Pilzfrei ABSCHNITT 1 - Otto 

04.07.2016 - EnthÃ¤lt 100 g/l Kupferoctanoat (Cu-Salz natÃ¼rlicher FettsÃ¤uren). .... IATA-DGR. 14.1. ... II des MARPOL-Ãœbereinkommens 73/78 und gemÃ¤ÃŸ IBC-Code ... Alle vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer ...
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Melsept SF ABSCHNITT 1 - DocCheck Shop 

01.06.2015 - Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird. Verwendung des Stoffs/des ...
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Abschnitt A - Gesis 

79. Dienst- und Wachberufe. 791 Werk- und PersonenschutzfachkrÃ¤fte, Detektive/Detektivinnen. 792 WÃ¤chter/innen, Aufseher/innen. 793 PfÃ¶rtner/innen ...
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Abschnitt A - Gesis 

Gliederungsebene Anzahl der Einheiten. Schlüssel. Berufsbereiche. 6. I – VI. Berufsabschnitte. 33. Ia – VIa ... Ausgabe 1992. Metzler-Poeschel: Stuttgart ...
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Meldeergebnis - 4. Abschnitt 

00:40,99. 2. Nicole Schmid. 2000. SVV Plauen. 00:39,48 ... Julia Becker. 1999. Berliner Schwimmverband .... Paul Schmidt. 2001. Dresdner Delphine. 00:33,01.
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Zweiter Abschnitt: Wissenschaftliches Fehlverhalten 

(a) Abmahnung. (b) auÃŸerordentliche KÃ¼ndigung. (c) ordentliche KÃ¼ndigung. (d) VertragsauflÃ¶sung. 2. hochschulrechtliche/akademische MaÃŸnahmen:.
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

31.12.2014 - P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. .... Ärztliche. Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten ...
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Meldeergebnis - 5. Abschnitt 

TJ Chemiika ÃšstÃ nad Labem. CZE. 6. 6. 2. Stadtauswahl Lodz. POL. 17. 20. 3 ..... Markus Engert. 2000 .... AZS AWF Katowice (POL)10.07.2004 Chemnitz. Lauf 1.
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Meldeergebnis - 3. Abschnitt 

Elly Schmidt. 2003. Dresdner Delphine. 01:08,43. 4. Julia Prochaska. 2003. SSV Freiberg. 01:07,75. 5. Josefine Fischer. 2003. SC DHfK Leipzig. 01:07,88. 6.
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ABSCHNITT 2: MÃ¶gliche Gefahren 

12.10.2016 - Ratschlag zur allgemeinen. Arbeitshygiene. : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese. Substanz verwendet, gelagert ...
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